
KVT – Rundschreiben 3/2017

Amtl iche  Bekanntmachung

Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes (HVM) gemäß § 87 b SGB V 
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) 

Beschluss der Vertreterversammlung vom 15. März 2017

Am 15. März 2017 hat die Vertreterversammlung der KV Thüringen auf Empfehlung des Vorstandes folgen-
de Änderung der Honorarverteilung mit Wirkung zum 1. April 2017 beschlossen:

In § 9 Abs. (5) g) wird Absatz 1 gestrichen und durch einen neuen Absatz ersetzt:

§ 9 
Fachärztliches Vergütungsvolumen

…

(5) g) Vergütung von Leistungen ermächtigter Ärzte, von Krankenhäusern und von nicht in Abs. (6)
aufgeführten Fachgebieten. Unter die Vergütung von Leistungen der Krankenhäuser fällt auch
die Vergütung von Krankenhausleistungen nach § 120 Abs. 3a SGB V. Ein Vergütungsanspruch
besteht, wenn kein Termin für einen Versicherten im entsprechenden Fristrahmen des § 75 Abs.
1a SGB V gefunden und die Behandlung und Folgebehandlung im Krankenhaus auf Vermittlung
der Terminservicestelle ersatzweise vorgenommen wurde. Für die Vergütung dieser Leistungen
wird ein Vergütungsvolumen auf der Basis des jeweiligen Vorjahresquartals unter Beachtung der
Versichertenentwicklung zzgl. der aktuellen Veränderungsrate zur Verfügung gestellt. Hierbei ist
die  Entwicklung  der  Anzahl  der  ermächtigten  Ärzte,  Krankenhäuser  und  Ärzten  von  Fach-
gruppen, die nicht in Abs. (6) aufgeführt sind, mittels eines Anpassungsfaktors zu berücksichti-
gen. Dieser ergibt sich aus der Division der abrechnenden ermächtigten Ärzte, Einrichtungen
und Ärzte, die nicht den Fachgruppen nach Abs. (6) zugeordnet sind, des Vorquartals und der
durchschnittlichen Anzahl der abrechnenden Ärzte, Einrichtungen und Ärzte, die nicht den Fach-
gruppen nach Abs. (6) zugeordnet sind, im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Leistungen
werden mit der durchschnittlichen  Auszahlungsquote für  die Fachgruppenkontingente gemäß
Abs. (7) vergütet. 

Vergütung von Leistungen ermächtigter Ärzte, von Krankenhäusern und von nicht in Abs. (6)
aufgeführten Fachgebieten. Für die Vergütung dieser Leistungen wird ein Vergütungsvolumen
auf der Basis des jeweiligen Vorjahresquartals unter Beachtung der Versichertenentwicklung
zzgl. der aktuellen Veränderungsrate zur Verfügung gestellt. Hierbei ist die Entwicklung der
Anzahl  der  ermächtigten  Ärzte,  Krankenhäuser  und  Ärzte  von  Fachgruppen,  die  nicht  in
Abs. (6) aufgeführt sind, mittels eines Anpassungsfaktors zu berücksichtigen. Diese ergibt
sich aus der Division der abrechnenden ermächtigten Ärzte,  Einrichtungen und Ärzte,  die
nicht den Fachgruppen nach Abs. (6) zugeordnet sind, des Vorquartals und der durchschnitt-
lichen Anzahl der abrechnenden Ärzte, Einrichtungen und Ärzte, die nicht den Fachgruppen
nach Abs. (6) zugeordnet sind, im entsprechenden Vorjahresquartal. Von diesem Vergütungs-
volumen werden zunächst die Leistungen der Krankenhäuser für die Vergütung von Kranken-
hausleistungen nach § 120 Abs. 3a SGB V mit dem regionalen Punktwert vergütet. Ein Vergü-
tungsanspruch für diese Leistungen besteht, wenn kein Termin für einen Versicherten im ent-
sprechenden Fristrahmen des § 75 Abs. 1a SGB V gefunden und die Behandlung und Folge-
behandlung  im  Krankenhaus  auf  Vermittlung  der  Terminservicestelle  ersatzweise  vorge-
nommen wurde. Das dann noch zur Verfügung stehende Vergütungsvolumen wird für die Ver-
gütung der Leistungen der ermächtigten Ärzte, Einrichtungen und Ärzte, die nicht den Fach-
gruppen nach Abs. (6) zugeordnet sind, herangezogen, wobei die Leistungen mit der durch-
schnittlichen Auszahlungsquote für die Fachgruppenkontingente gemäß Abs. (7) zu vergüten
sind.

...

Die Änderung der Honorarverteilung tritt mit Wirkung zum 1. April 2017 in Kraft. 

Weimar, 15. März 2017

Dr. med. Andreas Jordan
Vorsitzender der Vertreterversammlung 
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen

02_RS_03-2017_Amtl_Bekanntm_01.indd   1 20.03.17   14:06


